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Juli 2015 

ZOLLRECHT 

Der neue Unions-Zollkodex – 
ein Update zu den Durchfüh-
rungsrechtsakten und Dele-
gierten Rechtsakten 

Die Novellierung des europäischen Zoll-
rechts ist ein Dauerbrenner. In unseren 
Customs & Trade Newslettern aus Juli 
2014 sowie Januar 2015 informierten 
wir Sie über die Änderungen hinsicht-
lich des neuen Unionszollkodexes 
(UZK), der nunmehr ab dem 1. Mai 
2016 gelten soll. Nachfolgend geben 
wir Ihnen ein kurzes Update zu den 
Änderungen hinsichtlich der Novellie-
rungen der Rechtsakte. 

Nachdem 2008 der Modernisierte Zoll-
kodex beschlossen worden war, jedoch 
nicht zur Anwendung gelangte, legte 
die Europäische Kommission Anfang 
2012 einen Vorschlag für den neuen 
UZK vor, um eine Anpassung an die 
seit dem Vertrag von Lissabon gelten-
den europarechtlichen Regelungen zu 
erzielen. Der UZK wurde am 10. Okto-
ber 2013 im Amtsblatt der Europäi-
schen Union veröffentlicht und gilt seit 
dem 31. Oktober 2013 für die im Art. 
288 UZK genannten Artikel (ganz über-
wiegend Ermächtigungsgrundlagen 
zum Erlass von Durchführungsvor-
schriften und Delegierten Rechtsakten). 
Ab dem 1. Mai 2016 sollen alle Artikel 
des UZK gelten (einzige Ausnahme: die  

die IT betreffenden Vorschriften, für die 
eine Übergangsfrist bis 2020 vorgese-
hen ist) und der UZK damit den derzeit 
noch geltenden Zollkodex ablösen.  

Auch die neben dem Zollkodex derzeit 
geltende Zollkodex-Durchführungs-
verordnung soll eine Neuerung erfahren 
und an die europarechtlichen Regelun-
gen angepasst werden. Zu diesem 
Zweck wurden zwei weitere Verord-
nungen i.S.d. Art. 288 UAbs. 2 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV) entworfen, wobei 
die eine in Form eines delegierten 
Rechtsaktes (UZK-DA) und die andere 
in Form eines implementierenden 
Rechtsaktes (UZK-IA oder auch Durch-
führungsrechtsakt) ausgestaltet wor-
den ist. Diese Unterscheidung ist die 
Konsequenz der durch den Vertrag von 
Lissabon erforderlich gewordenen Dif-
ferenzierung im Lichte der Art. 289 ff. 
AEUV.  

Beide Entwürfe liegen zurzeit in der 
vierten Fassung vom 4. März 2015 vor 
und werden gegenwärtig noch erörtert. 
Eine fünfte Entwurfsfassung (zunächst 
in englischer Sprache) will die Kommis-
sion dieser Tage vorlegen, bevor im Juli 
die Mitgliedstaaten über die Entwürfe 
verhandeln sollen. 

Über den weiteren Fortgang des Ver-
ordnungserlasses und die sich aus den 
neuen Verordnungen ergebenden Än-
derungen für Unternehmen halten wir 
Sie gerne auf dem Laufenden. 
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BMF zur Anerkennung von 
Ausgangsvermerken aus  
anderen Mitgliedstaaten für 
in Deutschland steuerfreie 
Ausfuhrlieferungen 

BMF-Schreiben vom 19. Juni 2015,  
IV D 3 - S 7134/14/10001, Dok 
2015/0491986 

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat mit Schreiben vom 19. Juni 
2015 zur Frage Stellung genommen, 
wie der Belegnachweis bei steuerfreien 
Ausfuhren zu führen ist, wenn die Aus-
fuhranmeldung in einem anderen Mit-
gliedstaat erfolgt. Dazu wurde im Um-
satzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) 
ein neuer Abschnitt 6.9 Abs. 16 UStAE 
„Abgabe der Ausfuhranmeldung in ei-
nem Mitgliedstaat des übrigen Ge-
meinschaftsgebiets“ eingefügt und das 
Beispiel 1 in Abschnitt 6.9 Abs. 15 
UStAE zu „Ausfuhranmeldungen im 
Rahmen der einzigen Bewilligung“ ge-
ändert. Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden.  

Hintergrund  
Der Unternehmer hat die steuerfreie 
Ausfuhrlieferung (§ 4 Nr. 1 Buchst. a,  
§ 6 Umsatzsteuergesetz) beleg- und 
buchmäßig (§ 6 Abs. 4 Umsatzsteuer-
gesetz, §§ 8 ff. Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung – UStDV) nachzu-
weisen. Für den Belegnachweis ist 
zum einen zu beachten, dass seit dem 
1. Juli 2009 EU-einheitlich die Pflicht 
zur Teilnahme am elektronischen Aus-
fuhrverfahren besteht und deshalb 
weitgehend die in diesem Verfahren er-
teilten Ausgangsvermerke maßgeblich 
sind. Zum anderen ist seit dem 1. Ja-
nuar 2009 eine zentralisierte Zollab-
wicklung in der EU im Rahmen einer 
einzigen Bewilligung möglich. Ein Un-
ternehmen, das von mehreren Waren-
orten in der EU seine Ausfuhren tätigt, 
kann die Ausfuhr zentral in dem Mit-
gliedstaat anmelden, in dem sich seine 
Hauptbuchhaltung befindet.  

Ausfuhranmeldungen in  
Deutschland 
Für die Teilnahme am elektronischen 
Ausfuhrverfahren steht in Deutschland 
das IT-System ATLAS-Ausfuhr zur Ver-
fügung. Sofern die Ausfuhranmeldung 

in diesem Verfahren erfolgt, ist die Aus-
fuhr weitgehend mit dem durch die 
Ausfuhrzollstelle an den Anmelder/ 
Ausführer per EDIFACT-Nachricht über-
mittelten PDF-Dokument „Ausgangs-
vermerk“ nachzuweisen. Zu den ver-
schiedenen Varianten des Ausgangs-
vermerks vgl. das BMF-Schreiben vom 
23. Januar 2015.  

Ausfuhranmeldungen im Rahmen der 
„deutschen“ einzigen Bewilligung 
Bei einer einzigen Bewilligung erfolgt 
die Ausfuhranmeldung über das IT-
System ATLAS-Ausfuhr auch für die in 
den anderen Mitgliedstaaten befindli-
chen Waren, die im EU-Ausland als 
steuerfreie Ausfuhren gemeldet wer-
den. Anhand der Angabe in Feld 15a 
(Ausfuhr-/Versendungsland) des PDF-
Dokuments „Ausgangsvermerk“ ist für 
die deutschen Finanzämter erkennbar, 
dass sich die Waren im Anmeldezeit-
punkt in einem anderen Mitgliedstaat 
befanden, vgl. Beispiel 2 in Abschnitt 
6.9 Abs. 15 UStAE. 

Ausfuhranmeldungen in einem  
anderen Mitgliedstaat  
Für die Teilnahme am elektronischen 
Ausfuhrverfahren in den anderen Mit-
gliedstaaten stehen die dortigen IT-
Systeme zur Verfügung. Ob über den 
körperlichen Ausgang der Waren per 
EDIFACT-Nachricht hinaus noch – wie 
in Deutschland – zusätzlich ein PDF-
Dokument erstellt wird, obliegt der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten (vgl. 
Abschnitt 6.9. Abs. 15 UStAE).  

Ausfuhranmeldungen im Rahmen der 
„ausländischen“ einzigen Bewilligung 
Bei einer einzigen Bewilligung erfolgt 
die Ausfuhranmeldung über das aus-
ländische IT-System auch für die in 
Deutschland befindlichen Waren, die 
im Inland als steuerfreie Ausfuhren 
gemeldet werden. Wird kein PDF-
Dokument „Ausgangsvermerk“ erstellt 
(wie zum Beispiel in den Niederlanden, 
vgl. Beispiel 1 in Abschnitt 6.9 Abs. 15 
UStAE), ist die von der ausländischen 
Zolldienststelle erhaltene EDIFACT-
Nachricht über den körperlichen Aus-
gang der Waren als Beleg im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 UStDV oder des § 10 Abs. 1 
UStDV und als Nachweis für Umsatz-
steuerzwecke anzuerkennen, wenn der 
Unternehmer zusammen mit der 
EDIFACT-Nachricht über Aufzeichnun-

gen/Dokumentationen verfügt, dass er 
die EDIFACT-Nachricht von der auslän-
dischen Zolldienststelle erhalten hat. 
Zusätzlich muss der Unternehmer die 
Verbindung der EDIFACT-Nachricht mit 
der entsprechenden Ausfuhranmeldung 
bei der ausländischen Zolldienststelle 
aufzeichnen.  

Hinweis 
Durch das BMF-Schreiben vom 19. Juni 
2015 ist das Erfordernis des Ausdrucks 
der EDIFACT-Nachricht entfallen. Bei 
elektronisch abgegebenen Zollanmel-
dungen muss zollrechtlich die kom-
plette Datenkommunikation vom An-
trag bis zum abschließenden Ausgangs-
vermerk aufbewahrt werden. Da diese 
Daten in elektronischer Form erstellt 
werden, sind diese auch in elektroni-
scher Form aufzubewahren. Eine Auf-
bewahrung allein in Papierform ist nicht 
ausreichend. Eine zusätzliche Aufbe-
wahrung in Papierform kann jedoch 
sinnvoll sein. Jedenfalls ist für die Si-
cherstellung des Nachweises der Steu-
erbefreiung der Ausfuhr eine eindeuti-
ge Zuordnung zwischen jeder Aus-
gangsrechnung und EDIFACT-Nach-
richt/PDF-Ausgangsvermerk zu emp-
fehlen. 

Ausfuhranmeldungen ohne einzige 
Bewilligung 
Bislang nicht ausdrücklich im UStAE 
geregelt war der Ausfuhrnachweis bei 
Ausfuhranmeldungen in einem anderen 
Mitgliedstaat ohne einzige Bewilligung. 
Der Wortlaut der Neuregelung stimmt 
weitgehend mit den oben erwähnten 
Ausführungen im UStAE zu Ausfuhr-
anmeldungen im Rahmen einer einzi-
gen Bewilligung überein. 

Hat die ausländische Zolldienststelle 
ein PDF-Dokument „Ausgangsver-
merk“ übersendet, ist der Ausfuhr-
nachweis mit diesem Ausgangsver-
merk, der den Regelungen in § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UStDV und § 10 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UStDV entspricht, zu füh-
ren. 

Hat die ausländische Zolldienststelle 
lediglich eine elektronische Nachricht 
übersandt, ist der Ausfuhrnachweis wie 
folgt zu führen und unter folgenden Vo-
raussetzungen anzuerkennen: 

 der Unternehmer weist den körper-
lichen Ausgang der Waren mit der 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-06-19-umsatzsteuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-anerkennung-von-ausgangsvermerken-aus-dem-europaeischen-ausland-.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-06-19-umsatzsteuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-anerkennung-von-ausgangsvermerken-aus-dem-europaeischen-ausland-.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-01-23-umsatzsteuerbefreiung-ausfuhrlieferungen-anerkennung-der-ausgangsvermerke-im-IT-Verfahren-ATLAS-ausfuhrnachweis-umsatzsteuerzwecke.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-01-23-umsatzsteuerbefreiung-ausfuhrlieferungen-anerkennung-der-ausgangsvermerke-im-IT-Verfahren-ATLAS-ausfuhrnachweis-umsatzsteuerzwecke.html
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von der ausländischen Zolldienst-
stelle erhaltenen elektronischen 
Nachricht nach, 

 er verfügt über Aufzeichnungen/ 
Dokumentationen, dass er die 
Nachricht von der ausländischen 
Zolldienststelle erhalten hat, 

 er zeichnet die Verbindung der 
Nachricht mit der entsprechenden 
Ausfuhranmeldung bei der ausländi-
schen Zolldienststelle auf und 

 es bestehen keine Zweifel bezüglich 
des ordnungsgemäßen Ausgangs 
der Waren aus dem Zollgebiet der 
EU. 

Das BMF-Schreiben weist auf folgende 
zollrechtliche Fallkonstellationen neben 
der „einzigen Bewilligung“ hin, in de-
nen die Ausfuhranmeldung nicht in 
dem Mitgliedstaat des Ausführers ab-
zugeben ist: 

 Der Ort des Verpackens oder Verla-
dens der Waren zur Ausfuhr befin-
det sich in einem anderen Mitglied-
staat.  

 Nach Art. 794 Abs. 1 Zollkodex-
Durchführungsverordnung (ZK-DVO) 
kann die Ausfuhranmeldung bei der 
Ausgangszollstelle abgegeben wer-
den, wenn der Wert der Ausfuhr-
sendung 3.000 € nicht überschreitet 
und die Waren keinen Verboten  
oder Beschränkungen unterliegen. 
Dies gilt auch, wenn sich die Aus-
gangszollstelle in einem anderen 
Mitgliedstaat befindet. 

 In begründeten Fällen kann die Aus-
fuhranmeldung gemäß Art. 791 ZK-
DVO bei einer anderen Zollstelle 
abgegeben werden als der, in deren 
Bezirk der Ausführer seinen Sitz hat 
oder die Waren zur Ausfuhr ver-
packt oder verladen werden. 

EuGH verneint Vorsteuerab-
zug der Einfuhrumsatzsteuer 
durch ein Transportunter-
nehmen 

EuGH, Urteil vom 25. Juni 2015,  
Rs. C-187/14 – DSV Road 

Der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on (EuGH) hat mit Urteil vom 25. Juni 
2015  zur Entstehung einer Zollschuld 

nach Art. 203, 204 Zollkodex (ZK) und 
zum Vorsteuerabzug der Einfuhrum-
satzsteuer durch ein Transportunter-
nehmen Stellung genommen.  

Sachverhalt 
DSV, ein dänisches Transport- und Lo-
gistikunternehmen, leitete externe ge-
meinschaftliche Versandverfahren für 
den Transport von Packstücken mit 
Elektronikprodukten zwischen der Ab-
gangszollstelle in einem dänischen 
Freihafen und der schwedischen Be-
stimmungszollstelle ein. Die dänischen 
Zollbehörden gaben die Waren für den 
Versand frei, wobei sie für die Gestel-
lung an der schwedischen Bestim-
mungszollstelle jeweils eine Frist setz-
ten. Die Waren wurden von DSV nach 
erfolglosem Lieferversuch in den däni-
schen Freihafen zurückgebracht, ohne 
der Bestimmungszollstelle oder der 
Zollstelle des Freihafens gestellt wor-
den zu sein. Nach Angaben von DSV 
wurden die Packstücke nach Verstrei-
chen der Frist zusammen mit anderen 
Packstücken (ebenfalls mit Elektronik-
produkten) erneut nach Schweden ge-
liefert. Für diese Lieferungen leitete 
DSV neue Versandverfahren ein, die 
vorschriftsmäßig abgeschlossen wur-
den. Das dänische Ministerium für 
Steuern bestreitet jedoch, dass die 
Packstücke, die bereits Gegenstand der 
ersten Versandverfahren waren, auch 
in die zweiten Versandverfahren einbe-
zogen wurden. Die dänische Zoll- und 
Steuerverwaltung verlangte von DSV 
für die unvollständigen ersten Versand-
verfahren Zoll gemäß Art. 203 ZK und 
hilfsweise gemäß Art. 204 ZK. Außer-
dem erhob sie für die betreffenden Wa-
ren Einfuhrumsatzsteuer, die DSV be-
glich, wobei ihr der Vorsteuerabzug 
verwehrt wurde. 

Urteil 
Nach Art. 203 ZK entsteht eine Einfuhr-
zollschuld, wenn eine einfuhrabgaben-
pflichtige Ware der zollamtlichen Über-
wachung entzogen wird. Dies ist nicht 
schon dadurch gegeben, dass Waren, 
die sich in einem externen gemein-
schaftlichen Versandverfahren befin-
den, nach einem erfolglosen Lieferver-
such in den Ausgangsfreihafen zurück-
gebracht werden, ohne der Bestim-
mungszollstelle oder der Zollstelle des 
Freihafens gestellt worden zu sein. Je-
doch muss erwiesen sein, dass diesel-

ben Waren anschließend im Rahmen 
eines zweiten, vorschriftsmäßig abge-
schlossenen externen gemeinschaftli-
chen Versandverfahrens erneut an ih-
ren Bestimmungsort befördert wurden. 
Ist dies nicht erwiesen, entsteht eine 
Zollschuld aufgrund Art. 203 ZK. 

Sofern danach keine Zollschuld auf-
grund Art. 203 ZK entsteht, ist zu prü-
fen, ob eine Pflichtverletzung im Sinne 
von Art. 204 ZK vorliegt, die zu einer 
Zollschuld führt. Laut EuGH liegt grund-
sätzlich eine Pflichtverletzung vor, die 
eine Zollschuld entstehen lässt, wenn 
in ein erstes Versandverfahren über-
führte Waren der Bestimmungszollstel-
le verspätet und im Rahmen eines 
zweiten Versandverfahrens gestellt 
werden. Art. 356 Abs. 3 der Zollkodex-
Durchführungsverordnung (ZK-DVO) in 
der bis 30. Juni 2008 geltenden Fas-
sung sieht jedoch vor, dass bei Waren, 
die der Bestimmungsstelle erst nach 
Ablauf der von der Abgangsstelle fest-
gesetzten Frist gestellt werden, diese 
Frist als gewahrt gilt, sofern gegenüber 
der Bestimmungsstelle glaubhaft ge-
macht wird, dass die Nichteinhaltung 
auf vom Beförderer oder Hauptver-
pflichteten nicht zu vertretende Um-
stände zurückzuführen ist. Es ist Sache 
des vorlegenden Gerichts zu prüfen, ob 
diese Voraussetzungen im vorliegen-
den Fall erfüllt sind. Eine Zollschuld 
entsteht weiter ausnahmsweise nicht, 
wenn sich Verfehlungen nachweislich 
auf die ordnungsgemäße Abwicklung 
des Zollverfahrens nicht wirklich aus-
gewirkt haben und keine grobe Fahr-
lässigkeit der Beteiligten vorliegt (Art. 
859 ZK-DVO), was das vorlegende Ge-
richt ebenfalls zu prüfen hat. 

Sofern eine Zollschuld entsteht, ent-
steht zusätzlich grundsätzlich Einfuhr-
umsatzsteuer. Laut EuGH steht Art. 
168 Buchst. e der Mehrwertsteuersys-
temrichtlinie einer nationalen Regelung 
nicht entgegen, die den Vorsteuerab-
zug des zollabfertigenden Beförde-
rungsunternehmers, der nicht Einführer 
oder Eigentümer der betreffenden Wa-
ren ist, ausschließt. Der EuGH begrün-
det dies damit, dass der Wert der be-
förderten Waren nicht zu den Kosten 
gehört, welche in die von einem Beför-
derer – dessen Tätigkeit sich auf die 
entgeltliche Beförderung dieser Waren 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=165239&occ=first&dir=&cid=195793
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=165239&occ=first&dir=&cid=195793
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beschränkt – in Rechnung gestellten 
Preise einfließen. 

Fazit 
Ob tatsächlich die Zollschuld entstan-
den ist, hat der EuGH nicht abschlie-
ßend entschieden. Diese Entscheidung 
obliegt dem vorlegenden Gericht. Der 
EuGH hat jedoch klargestellt, dass in 
einem Fall wie dem vorliegenden die 
Einfuhrumsatzsteuer entsteht, falls ei-
ne Zollschuld entstanden ist. Nach den 
im Urteil dargelegten Grundsätzen ist 
der Vorsteuerabzug für den Beförde-
rungsunternehmer, der zum Schuldner 
der Einfuhrabgaben wird, nicht möglich.    

Zollrechtliches Ausfuhr-
verfahren – Änderung der 
Dienstvorschrift A 06 10 
Ausfuhrverfahren und  
Wiederausfuhr 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
hat am 23. April 2015 die Neufassung 
der Dienstvorschrift zum Ausfuhrver-
fahren veröffentlicht (E-VSF-Nach-
richten 17 vom 23. April 2015). Die 
Zollverwaltung ist angehalten, die Än-
derungen ab sofort umzusetzen. 

Neben der Aktualisierung der Dienst-
vorschrift hin zu den Begrifflichkeiten 
des Unionsrechts (z.B. Zollgebiet der 
„Union“ statt der „Gemeinschaft“, 
„Unionsrecht“, „Unionswaren“), finden 
sich zahlreiche inhaltliche Neufassun-
gen, die den Umgang mit dem Aus-
fuhrverfahren vereinfachen sollen.  

Insbesondere die folgenden Punkte sol-
len näher betrachtet werden: 

Novellierung Außenwirtschaftsge-
setz/Außenwirtschaftsverordnung 
Die Dienstvorschrift wurde an das neue 
Außenwirtschaftsrecht angepasst. Dies 
hat zur Folge, dass verschiedene Hand-
lungsgebote oder -verbote mit in die 
Dienstvorschrift aufgenommen wur-
den. 

Gestellung außerhalb des Amts-
platzes 
Die Gestellung, zu welcher der Anmel-
der grundsätzlich bei der Ausfuhrzoll-
stelle verpflichtet ist, kann auf Antrag 
auch an einem Ort außerhalb des 
Amtsplatzes erfolgen. Neu ist, dass auf 

weiteren Antrag in Ausnahmefällen bei 
der Gestellung außerhalb des Amts-
platzes auch eine frühere Überlassung 
der Ausfuhrsendung möglich ist, sofern 
die Zulässigkeitsprüfung abgeschlossen 
ist. 

Ladelisten beim Ausfuhrbegleit-
dokument 
Besteht eine Ausfuhrsendung aus 
mehreren Positionen, ist dem Ausfuhr-
begleitdokument eine Liste der Waren-
positionen beizufügen. Sie ist Bestand-
teil des Ausfuhrbegleitdokuments.  

Neu ist, dass zwischen den Mitglied-
staaten eine Verwaltungsabsprache ge-
troffen wurde, die es ermöglicht, an 
Stelle der Listen der Warenpositionen 
alternativ auf Antrag eine Ladeliste zu 
verwenden. Ein entsprechendes Merk-
blatt hinsichtlich der Gestaltung, dem 
Ausfüllen der Felder und der Verwen-
dung der Ladeliste wurde als Anlage 
zur Verwaltungsabsprache erstellt. 

Verzicht auf Vorlage des Ausfuhrbe-
gleitdokuments bei der Ausgangs-
zollstelle 
Eine weitere Vereinfachung betrifft die 
Vorlage des Ausfuhrbegleitdokuments. 
Findet der gesamte Ausfuhrvorgang auf 
deutschem Hoheitsgebiet statt, kann 
auf die Vorlage des Ausfuhrbegleit-
dokuments bei der Ausgangszollstelle 
verzichtet werden. Dies schließt auch 
die Vorlage einer Ladeliste ein. Ledig-
lich die Movement Reference Number 
sowie der Barcode sind vorzulegen.  

Ein ähnliches Vorgehen ist nun auch bei 
Ausfuhren aus anderen Mitgliedstaaten 
vorgesehen: Wird in einem anderen 
Mitgliedstaat gem. Art. 796c Zollkodex-
Durchführungsverordnung auf die Vor-
lage des Ausfuhrbegleitdokuments ver-
zichtet und wurden die Waren in die-
sem Mitgliedstaat in das Ausfuhrver-
fahren überführt, muss das Ausfuhrbe-
gleitdokument an der deutschen Aus-
gangszollstelle nicht vorgelegt werden, 
sofern die Waren über Deutschland 
ausgeführt werden. 

Papiergestützte Ausfuhranmeldun-
gen aus anderen Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Ausfallverfahrens 
Im Falle eines Systemausfalls, auch in 
einem anderen Mitgliedstaat, sind die 
Regelungen von ATLAS zu beachten. 

Die Ausfuhranmeldungen sind unter 
Verwendung des Einheitspapiers im 
Original der Zollstelle vorzulegen. Die 
Vorlage einer Kopie ist in Ausnahmefäl-
len jedoch zulässig, da die Beschaffung 
des Originals in einigen Mitgliedstaaten 
unmöglich oder mit einem unverhält-
nismäßigen Aufwand verbunden ist. 
Die Vorlage eines anderen Handelspa-
piers anstelle des Einheitspapiers ist 
dagegen nicht zulässig. 

Weitere Änderungen beziehen sich auf: 

 Fahrzeuge für militärische Zwecke 

 Bohr- bzw. Förderplattformen sowie 
Windenergieanlagen 

 die Checkliste Carnet-TIR-Verfahren 

 die Warenausfuhren aus der 
Schweiz über Deutschland. 

Fazit 
Die Ausfuhr von Waren ist ein Eckpfei-
ler der deutschen Wirtschaft. Betroffe-
ne Wirtschaftsbeteiligte profitieren von 
einigen der neuen Vereinfachungen, die 
den bürokratischen Aufwand der Wa-
renausfuhr verringern.  

STROM- UND ENERGIESTEUERRECHT 

Anerkennung von Umspann- 
und Leitungsverlusten und 
der Begriff des Versorgungs-
netzes im Stromsteuerrecht 

FG München, 14. Senat, Urteil vom  
29. Januar 2015, 14 K 2822/13 

Im Stromsteuerrecht benötigt nach § 4 
Stromsteuergesetz (StromStG) derjeni-
ge eine Erlaubnis als Versorger, der 
Strom an andere leisten, als Eigener-
zeuger Strom zum Selbstverbrauch 
entnehmen oder als Letztverbraucher 
Strom von außerhalb des deutschen 
Steuergebiets beziehen will. Im Regel-
fall ist ein Versorger daher eine natürli-
che oder juristische Person, die auf 
Grund einer vertraglichen Beziehung 
Strom an einen Letztverbraucher leis-
tet.  

Der Inhaber einer sog. Versorgerer-
laubnis kann steuerfreien Strom vom 
Energieversorgungsunternehmen be-
ziehen. Im Regelfall wird in der Folge 
die Stromsteuer vom Hauptzollamt 
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beim Versorger erhoben und über den 
Strompreis auf den Verbraucher abge-
wälzt. Der Versorger (Steuerschuldner) 
muss eine entsprechende Stromsteu-
eranmeldung beim zuständigen Haupt-
zollamt abgeben und darin die Steuer 
(Regelsteuersatz 20,50 €/MWh) selbst 
berechnen.  

Die Stromsteuer entsteht nach § 5 
StromStG durch die Entnahme aus 
dem Versorgungsnetz zum Verbrauch 
oder durch den Verbrauch selbst er-
zeugten Stroms.  

Neben diversen Steuerbefreiungen,  
-ermäßigungen sowie -entlastungen 
kann die vom Versorger zu entrichten-
de Stromsteuer durch den Abzug von 
Umspann- und Leitungsverlusten ge-
senkt werden. 

Hinsichtlich dieser Abzugsfähigkeit der 
Umspann- und Leitungsverluste hat das 
Finanzgericht München mit Urteil vom 
29. Januar 2015 entschieden, dass 
sämtliche dieser Verluste eines Versor-
gers steuermindernd zu berücksichti-
gen sind und dass alle Leitungen und 
Umspannungsvorrichtungen des Ver-
sorgers vom Versorgungsnetz umfasst 
sind. 

Sachverhalt 
Ein Versorger aus stromsteuerrecht-
licher Sicht hatte im Rahmen der jähr-
lichen Stromsteueranmeldung Um-
spann- und Leitungsverluste auch bei 
Verbrauchsstellen/Betriebsstätten her-
ausgerechnet, an denen er Strom nur 
zum Selbstverbrauch entnommen hat. 
Das zuständige Hauptzollamt hat die-
sen Abzug der Stromverluste nicht an-
erkannt, da nach dessen Auffassung 
das betriebliche Netz (ausschließlich 
Eigenverbrauch) nicht als ein Netz zur 
allgemeinen Versorgung (sog. Versor-
gungsnetz) zu qualifizieren sei. Ein Ver-
sorgungsnetz liege nach Meinung des 
Hauptzollamtes nur dann vor, wenn der 
eingespeiste Strom durch andere Per-
sonen als den Versorger entnommen 
oder an andere Personen durchgeleitet 
werde. Entsprechende Umspann- und 
Leitungsverluste könnten, nach Auffas-
sung des Hauptzollamtes, nur bei Ver-
sorgungsnetzen steuermindernd gel-
tend gemacht werden. 

Dieser Argumentation des Hauptzoll-
amtes ist das Finanzgericht nicht ge-
folgt. Nach seiner Auffassung gehören 
zum Versorgungsnetz aus stromsteuer-
rechtlicher Sicht auch alle Leitungen 
und Umspannvorrichtungen in alle Be-
triebsstätten bzw. Verbrauchsstellen 
des Versorgers. Des Weiteren sei es 
nach Auffassung des Finanzgerichtes 
irrelevant, ob der Strom (auch) von ei-
nem Dritten entnommen werde oder 
ausschließlich durch den Versorger 
selbst. Demzufolge könnten auch die 
entsprechenden Umspann- und Lei-
tungsverluste steuermindernd geltend 
gemacht werden. 

Fazit 
Entsprechend dem Sinn und Zweck 
des Stromsteuerrechts, dass Strom 
erst mit Entnahme aus dem Versor-
gungsnetz durch einen Letztverbrau-
cher oder durch den Verbrauch von 
selbst erzeugtem Strom besteuert 
wird, können Verluste vor diesem Zeit-
punkt nicht zu einer Entstehung der 
Stromsteuer führen. Konkret bedeutet 
dies, dass Umspann- und Leitungsver-
luste keinen steuerentstehenden Ver-
brauch darstellen – unabhängig davon, 
ob eine spätere Entnahme durch Dritte 
erfolgt oder der Versorger den Strom 
ausschließlich selbst entnimmt – und in 
jedem Fall bei der Stromsteueranmel-
dung steuermindernd berücksichtigt 
werden dürfen. 

Vor diesem Hintergrund sollten insbe-
sondere Versorger prüfen, ob sie in der 
Vergangenheit die entsprechenden 
Umspann- und Leitungsverluste bei der 
Stromsteueranmeldung geltend ge-
macht haben und eine entsprechende 
Berücksichtigung für die Zukunft vor-
nehmen. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die 
Finanzverwaltung Revision beim Bun-
desfinanzhof eingelegt hat und die wei-
tere Entwicklung verfolgt werden sollte 
(Aktenzeichen VII R 7/15). 

BMF-Erlasse zur Strom-
steuerbefreiung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 3 StromStG 

BMF-Erlass vom 23. März 2015 (Gz. III 
B 6 – V 4250/05/10003) sowie Ergän-
zung vom 29. April 2015 (Gz. III B 6- V 
4250/05/10003) und BMF-Erlass vom 

25. März 2015 (Gz. III B 6 – V 
4250/05/10003:004) 

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat mit den o.g. Erlassen zu ein-
zelnen Fragen der Voraussetzungen der 
Stromsteuerbefreiung gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 3 Stromsteuergesetz (StromStG) 
Stellung genommen: 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist 
Strom von der Stromsteuer befreit, 
wenn er in Anlagen mit einer elektri-
schen Nennleistung von bis zu zwei 
Megawatt erzeugt und im räumlichen 
Zusammenhang zu der Anlage durch 
den Betreiber der Anlage zum Selbst-
verbrauch entnommen oder von dem-
jenigen, der die Anlage betreibt oder 
betreiben lässt, an Letztverbraucher ge-
leistet wird, die den Strom im räumli-
chen Zusammenhang zu der Anlage 
entnehmen. Zu den konkreten Voraus-
setzungen der Norm gab es bereits in 
der Vergangenheit streitige Ansichten. 
Diese wurden teilweise durch entspre-
chende Ergänzungen der Durchfüh-
rungsverordnung bzw. im Erlasswege 
geregelt. Nun hat das BMF in drei wei-
teren Erlassen zu einzelnen Punkten 
Stellung genommen.  

BMF-Erlass vom 23. März 2015:  
Leistungsbeziehungen und Leis-
tungsgegenstand; Konkretisierung 
der Leistungsbeziehungen durch  
§ 12b Abs. 4 StromStV 
Zur Frage, welche Voraussetzungen 
bzgl. der Leistungsbeziehung bzw. an 
den Leistungsgegenstand zum Erhalt 
der Steuerbefreiungen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 3 StromStG erfüllt sein müssen, 
wurde § 12b Abs. 4 Stromsteuerver-
ordnung (StromStV) im Rahmen der 
zweiten Verordnung zur Änderung der 
Energiesteuer- und der Stromsteuer-
durchführungsverordnung vom 24. Juli 
2013 in die StromStV eingefügt. Da-
nach liegt eine Leistung von Strom an 
Letztverbraucher durch denjenigen, der 
die Anlage betreibt bzw. betreiben 
lässt, nur dann vor, wenn an den Leis-
tungsbeziehungen über den in der An-
lage erzeugten Strom keine weiteren 
Personen als der Betreiber der Anlage 
bzw. derjenige, der die Anlage betrei-
ben lässt und der Letztverbraucher be-
teiligt sind. Weiterhin muss es sich um 
die Leistung des nämlichen, in der An-
lage erzeugten, Stroms handeln.  
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Als Ausnahme von dem o.g. Grundsatz 
wurde in § 12b Abs. 4 Satz 2 StromStV 
normiert, dass eine Leistung des er-
zeugten Stroms an einen Netzbetreiber 
bei sofortigem Rückerwerb für die 
Steuerbefreiung unschädlich ist, soweit 
die Leistung an den Netzbetreiber aus-
schließlich erfolgt, um die Einspeise-
vergütung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) bzw. den Zu-
schlag nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) zu erlan-
gen. Diese Regelung sollte den Beson-
derheiten des EEG und des KWKG 
Rechnung tragen und eine Verknüpfung 
der stromsteuerlichen und sonstigen 
Fördermöglichkeiten für Strom aus er-
neuerbaren Energien bzw. aus der ge-
koppelten Erzeugung von Strom und 
Wärme gewährleisten. Streitig war in 
diesem Zusammenhang jedoch bereits 
länger, ob § 12b Abs. 4 Satz 2 
StromStV vor dem Hintergrund des 
Wirkungsmechanismus des EEG über-
haupt Anwendung finden kann, da ein 
Rückerwerb der nämlichen Strommen-
gen aufgrund des Wälzungsmechanis-
mus des EEG physikalisch nicht mög-
lich ist. Demgegenüber steht jedoch 
die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes, nach welcher eine Einspeisung 
des Stroms in ein öffentliches Netz 
nicht zwangsläufig zum Ausschluss der 
Steuerbefreiung führen soll, so dass 
grundsätzlich die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung auch dann vorliegen 
können, wenn die Leistungsbeziehun-
gen über den in der Anlage erzeugten 
Strom in einer geschlossenen Beteilig-
tenkette kaufmännisch-bilanziell nach-
vollziehbar sind und eine kaufmännisch-
bilanzielle Rückverfolgbarkeit des vom 
Letztverbraucher im räumlichen Zu-
sammenhang zu der Anlage entnom-
menen Stroms zu der Anlage besteht.  

Zu diesem Themenkomplex nimmt der 
BMF-Erlass vom 23. März 2015 Stel-
lung:  

Zunächst wird bezüglich der Regelun-
gen des EEG auf die Steuerbefreiung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG darauf 
hingewiesen, dass im Falle der Ein-
speisung des Stroms zum Erhalt der 
Einspeisevergütung nach dem EEG 
der Strom vom Betreiber der EEG-
Anlage dem Netzbetreiber zur Verfü-
gung gestellt werden muss. Der Netz-
betreiber muss den vergüteten Strom 

im Rahmen des EEG-Wälzungsmecha-
nismus jedoch unverzüglich an den 
vorgelagerten Übertragungsnetzbetrei-
ber weitergeben, so dass ein Rücker-
werb der nämlichen Strommengen 
ausgeschlossen ist. In der Folge wird 
im Erlass explizit festgestellt, dass bei 
Einspeisung des in der EEG-Anlage er-
zeugten Stroms eine Stromsteuerbe-
freiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 b) 
StromStG ausgeschlossen ist. In die-
sem Zusammenhang erfolgt auch der 
Hinweis, dass auch vor Inkrafttreten 
des § 12b Abs. 4 StromStV eine Steu-
erbefreiung ausgeschlossen war, da die 
kaufmännisch-bilanzielle Rückverfolg-
barkeit nicht erfüllt ist.  

Weiterhin wird für den Fall der Direkt-
vermarktung nach dem EEG festge-
stellt, dass eine Steuerbefreiung dann 
entfällt, wenn in die Leistungsbezie-
hungen andere als die in § 9 Abs. 1 Nr. 
3 b) StromStG genannten Personen 
einbezogen sind. Das sei nach den 
Ausführungen im Erlass z.B. dann der 
Fall, wenn der erzeugte Strom vom An-
lagenbetreiber an einen Dritten (sog. 
Direktvermarktung) geleistet wird, der 
den erworbenen Strom seinerseits als 
Versorger an Letztverbraucher leistet. 
Ergänzend wird auch in dieser Fallge-
staltung darauf verwiesen, dass schon 
vor Inkrafttreten des § 12b Abs. 4 
StromStV eine Steuerbefreiung entfal-
len ist, weil die normierte Vorausset-
zung, dass der Strom durch den Anla-
genbetreiber oder denjenigen, der die 
Anlage betreiben lässt, an Letztver-
braucher geleistet wird, nicht erfüllt ist.  

Zu den Auswirkungen der Regelungen 
im KWKG wird ausgeführt, dass die 
Netzbetreiber verpflichtet sind, hoch-
effiziente KWK-Anlagen vorrangig und 
unverzüglich an ihr Netz für die allge-
meine Stromversorgung anzuschließen, 
den in diesen Anlagen erzeugten KWK-
Strom unverzüglich vorrangig abzu-
nehmen sowie unter bestimmten  
Voraussetzungen einen Zuschlag zu 
zahlen. Die Netzbetreiber können den 
aufgenommenen KWK-Strom verkau-
fen oder zur Deckung ihres eigenen 
Strombedarfs verwenden. Soweit inso-
fern der Anlagenbetreiber selbst Käufer 
des Stroms ist, ist nach den Ausfüh-
rungen im Erlass der in § 12b Abs. 4 
StromStV geforderte Rückerwerb des 
Stroms möglich und eine Steuerbefrei-

ung bei Erfüllung der sonstigen Voraus-
setzungen zu gewähren. 

Der Erlass regelt somit im Ergebnis, 
dass eine Steuerbefreiung gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 3 StromStG für in EEG-
Anlagen erzeugten Strom ausscheidet, 
wenn EEG-Einspeisevergütungen in 
Anspruch genommen bzw. eine Direkt-
vermarktung gem. EEG vorgenommen 
wird. Mangels praktischem Anwen-
dungsbereich prüft das BMF derzeit, ob 
die Ausnahmeregelung des § 12b Abs. 
4 Satz 2 Nr. 1 StromStV aufzuheben ist. 
Zuschläge nach dem KWKG können je-
doch – bei entsprechender Gestaltung 
– neben der Steuerfreiheit in Anspruch 
genommen werden.  

BMF-Erlass vom 29. April 2015 
Im Zusammenhang mit aufgeworfenen 
Fragen bezüglich des o.g. BMF-
Erlasses wurde mit Datum vom 29. Ap-
ril 2015 ein weiteres Schreiben des 
BMF veröffentlicht. Dies betrifft die 
Frage, ob der Bezugserlass vom 19. 
Juni 2002 durch den neuen Erlass wei-
terhin Bestand hat. Durch den BMF-
Erlass vom 19. Juni 2002 wurde im 
Kern geregelt, dass der Betreiber einer 
EEG-Anlage oder einer KWK-Anlage 
grundsätzlich keinen Strom im Sinne 
des Stromsteuergesetzes leistet, 
soweit der mit diesen Anlagen erzeug-
te Strom zur Erlangung der EEG-
Vergütung bzw. des KWK-Zuschlags 
nicht physikalisch, sondern lediglich 
kaufmännisch-bilanziell in das Netz 
der allgemeinen Versorgung einge-
speist wird. Weiterhin wurde davon 
ausgegangen, dass dem Betreiber der 
Anlage im Gegenzug vom Netzbetrei-
ber die tatsächlich nicht eingespeisten 
Strommengen in Rechnung gestellt 
werden (kaufmännisch-bilanzieller Aus-
gleich) und insoweit auch durch den 
Netzbetreiber keine Leistung von 
Strom im Sinne des Stromsteuergeset-
zes erfolgt.  

Klarstellend wird darauf hingewiesen, 
dass der Erlass vom 19. Juni 2002 je-
doch nur anwendbar ist, soweit der 
kaufmännisch-bilanziell in das Netz ein-
gespeiste Strom durch den Betreiber 
der Stromerzeugungsanlage zum 
Selbstverbrauch entnommen wird, da 
der Erlass nach den Ausführungen im 
Schreiben vom 29. April 2015 der 
Gleichstellung von EEG-Anlagen bzw. 
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KWK-Anlagen mit anderen Eigenerzeu-
gungsanlagen diente. Ansonsten erge-
be sich bei entsprechender Anwen-
dung des Bezugserlasses vom 19. Juni 
2002 eine Besteuerungslücke. 

Fraglich ist, ob systemgerecht zwi-
schen den Begriffen „Leisten“ und 
„Liefern“ getrennt wird. Wir empfeh-
len, entsprechende Fälle sorgfältig zu 
prüfen. 

BMF-Erlass vom 25. März 2015:   
Anlagenbegriff nach § 12 Abs. 2 
StromStV 
Die Steuerbefreiung des § 9 Abs. 1 Nr. 
3 StromStG ist von der Nennleistung 
einer Anlage abhängig. Die Frage, ob 
und unter welchen Voraussetzungen 
verschiedene Stromerzeugungs-
anlagen als „eine Anlage“ zu betrach-
ten sind, wurde mit der zweiten Ver-
ordnung zur Änderung der Energie- und 
Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
mit Wirkung zum 30. September 2011 
spezifiziert. Nach Änderung der Durch-
führungsverordnung mit Wirkung zum 
1. August 2013 wurde im Ergebnis ge-
regelt, dass Stromerzeugungseinheiten 
an unterschiedlichen Standorten als ei-
ne Anlage i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 
StromStG zu betrachten sind, wenn die 
einzelnen Einheiten zum Zwecke der 
Stromerzeugung zentral gesteuert 
werden und der erzeugte Strom zu-
mindest teilweise in das Versorgungs-
netz eingespeist wird. Daneben gelten 
gem. § 12b Abs. 1 StromStV mehrere 
unmittelbar miteinander verbundene 
Stromerzeugungseinheiten an einem 
Standort als eine Anlage zur Stromer-
zeugung.  

Mit dem BMF-Erlass vom 25. März 
2015 hat das BMF zu der Frage Stel-
lung genommen, ob eine zentrale 
Steuerung einer Anlage im Sinne des  
§ 12b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StromStV 
auch dann vorliegt, wenn Anlagen als 
Voraussetzung für die Inanspruchnah-
me der sog. Marktprämie im Rahmen 
der geförderten Direktvermarktung 
nach dem EEG 2014 fernsteuerbar 
sind bzw. ferngesteuert werden.  

Zur Frage der zentralen Steuerung hat-
te das BMF bereits mit Erlass vom  
30. März 2012 umfassend Stellung ge-
nommen:  

Danach liegt zusammenfassend eine 
zentrale Steuerung vor, wenn im Er-
gebnis durch mehrere Stromerzeu-
gungseinheiten die Wirkung eines grö-
ßeren Kraftwerkes erzielt werden soll. 
Steuerung in diesem Sinne umfasst 
Steuer- und Regelvorgänge im techni-
schen Sinn. Ein Steuervorgang ist ein 
Vorgang, bei dem eine oder verschie-
dene Eingangsgrößen andere Größen 
als Ausgangsgrößen beeinflussen. Ein 
Regelvorgang ist ein Vorgang, bei dem 
fortlaufend eine Größe, die Regelgröße, 
erfasst und mit anderen Größen vergli-
chen und beeinflusst wird. Die zentrale 
Steuerung kann z.B. über eine Leitstel-
le mittels DSL oder Mobilfunk erfolgen. 
Eine zentrale Steuerung liegt demge-
genüber nicht vor, wenn diese lediglich 
zum Zweck der Überwachung erfolgt 
oder nur der Verknüpfung der Anlagen 
zum Hauptzweck der Wärmeerzeugung 
dient. Durch die Änderung des EEG im 
Jahr 2014 und die Verknüpfung der An-
spruchsberechtigung bezüglich der 
Marktprämie mit der Fernsteuerbarkeit 
der Anlagen stellte sich die Frage, ob 
die o.g. Kriterien der zentralen Steue-
rung auch auf eine Fernsteuerung der 
Anlagen i.S.d. §§ 34 bis 36 EEG über-
tragbar sind. Das BMF regelt hierzu, 
dass die Fernsteuerung zum Erhalt der 
Marktprämie nach dem EEG eine zent-
rale Steuerung im Sinne des § 12b Abs. 
2 StromStV darstellt. Stromerzeugungs-
anlagen mit Fernsteuerung i.S.d. EEG 
an unterschiedlichen Standorten gelten 
bei Erfüllung der übrigen Vorausset-
zungen insofern als eine Anlage mit der 
Folge, dass die Nennleistungen der 
Einheiten zusammenzurechnen sind, 
wenn der erzeugte Strom zumindest 
teilweise in das Versorgungsnetz ein-
gespeist wird. Zur Frage der Einspei-
sung ist wiederum das BMF-Schreiben 
vom 23. März 2015 heranzuziehen.  

Der Erlass überrascht insofern nicht, als 
die grundsätzlichen Kriterien einer zent-
ralen Steuerung auch auf Fälle der 
Ausübung dieser Steuerung durch eine 
Fernsteuerung übertragen werden.  

Gesetzliche Fristen im 
Strom- und Energiesteuer-
recht 

In dieser Rubrik möchten wir Sie  
regelmäßig auf aktuelle Fristen des  

Energie- und Stromsteuerrechtes hin-
weisen.  

Zusammenfassender Antrag:  
Frist 31. Juli 2015 
Die Regelungen des Strom- und Ener-
giesteuerrechts sehen vor, dass insbe-
sondere Entlastungen von der Strom-
steuer gem. § 10 Stromsteuergesetz 
und von der Energiesteuer gem. § 55 
Energiesteuergesetz (sog. Spitzenaus-
gleich) auf Antrag unterjährig (Kalen-
dermonat, Kalendervierteljahr oder Ka-
lenderhalbjahr) gewährt werden 
können.  

Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, so hat der Antragsteller einen 
zusammenfassenden Antrag nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck für das 
gesamte Kalenderjahr bis zum 31. Juli 
des folgenden Kalenderjahres abzuge-
ben (§ 18 Abs. 3 Stromsteuerverord-
nung, § 101 Abs. 3 Energiesteuerver-
ordnung). 

Bei erfolgter unterjähriger Vergütung 
der Strom- oder Energiesteuer sind 
damit zusammenfassende Anträge 
zwingend bis zum 31. Juli 2015 dem 
zuständigen Hauptzollamt einzureichen. 

Wird der zusammenfassende Antrag 
nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben, 
so ist das Hauptzollamt verpflichtet, die 
gewährten Steuerentlastungen zurück-
zufordern. 

VERBRAUCHSTEUERRECHT 

Kein Anspruch des Tabak-
warenhändlers auf Ent-
lastung von der Tabaksteuer 
bei Diebstahl von Tabak-
waren oder bei Zahlungs-
unfähigkeit des Abnehmers 

BFH, Beschluss vom 30. März 2015, 
Az. VII B 30/14   

Mit o.g. Beschluss, veröffentlicht am 
13. Mai 2015, hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) zur Frage Stellung bezogen, ob 
der Eigentümer zum Verkauf bestimm-
ter und mit Tabaksteuer belasteter Ta-
bakwaren, der selbst nicht Schuldner 
der Steuer ist, einen Anspruch auf Ver-
gütung von Tabaksteuer habe, wenn 
ihm die Tabakwaren gestohlen wurden. 
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Sachverhalt 
Dem Kläger, der ein Tabakwarenge-
schäft betrieb, wurden bei einem Ein-
bruchdiebstahl Zigaretten im Wert von 
über 5.000 € entwendet. Seinen Antrag 
auf Erstattung der im Handelswert der 
gestohlenen Tabakwaren enthaltenen 
Tabaksteuer in Höhe von über 4.000 € 
lehnte das zuständige Hauptzollamt 
(HZA) ab. Einspruch und Klage zum Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg gegen 
diese Entscheidungen blieben erfolg-
los. 

Der BFH wies die daraufhin vom Kläger 
eingereichte Beschwerde wegen 
Nichtzulassung der Revision gegen das 
Urteil des Finanzgerichts Berlin-Bran-
denburg als unbegründet zurück und 
führte aus: 

Der Rechtsfrage komme keine grund-
sätzliche Bedeutung zu. Ein Anspruch 
auf Erstattung oder Vergütung der auf 
den gestohlenen Zigaretten lastenden 
Tabaksteuer stehe dem Kläger weder 
auf Grundlage der bisherigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) oder des BFH noch un-
mittelbar nach Art. 12 Abs. 1 des 
Grundgesetzes – Berufsfreiheit – zu 
und auch nicht aufgrund eines Verwei-
ses auf in anderen Verbrauchsteuerge-
setzen enthaltene, vergleichbare Rege-
lungen.  

Der BFH begründete seine Entschei-
dung insbesondere damit, dass der 
Umstand, dass die Tabaksteuer als be-
sondere Verbrauchsteuer grundsätzlich 
auf den Endverbraucher abgewälzt 
werden solle, in Fällen gestohlener ver-
steuerter Tabakwaren bei Herstellern 
und Händlern nicht zu einer sachlichen 
Unbilligkeit führe und auch keinen ver-
fassungswidrigen Eingriff in eine ge-
schützte Rechtsposition des bestohle-
nen Händlers darstelle. Entscheidend 
sei nicht die tatsächliche Überwälzung, 
sondern allein die grundsätzliche Mög-
lichkeit einer kalkulatorischen Überwäl-
zung, die in dem vorliegenden Fall wei-
terhin gegeben sei. Nach der Recht-
sprechung des BVerfG ist das Merkmal 
der Abwälzbarkeit erfüllt, wenn zumin-
dest die Möglichkeit einer kalkulatori-
schen Überwälzung in dem Sinne be-
steht, dass der Steuerpflichtige den 
von ihm gezahlten Betrag in die Kalku-
lation seiner Selbstkosten einsetzen 

und hiernach die zur Aufrechterhaltung 
der Wirtschaftlichkeit seines Unter-
nehmens geeigneten Maßnahmen – 
z.B. Preiserhöhung, Umsatzsteigerung 
oder Senkung der sonstigen Kosten – 
treffen kann. 

Der BFH hat erneut klargestellt, dass 
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes keine 
Gleichbehandlung mit der Regelung 
des § 60 des Energiesteuergesetzes  
erfordert, da der in § 60 Energiesteuer-
gesetz normierte Entlastungsanspruch 
bei Forderungsausfällen den besonde-
ren Umständen des Mineralölhandels 
Rechnung trägt. Der Senat hat bereits 
mit Urteil vom 17. Dezember 2013, VII 
R 8/12 entschieden, dass sich diese 
Regelung nicht auf die Stromsteuer 
übertragen lässt und entschied dies 
nun auch für die Tabaksteuer. 

Allein der Systemcharakter der Ver-
brauchsbesteuerung zwinge den Ge-
setzgeber nicht dazu, alle Verbrauch-
steuern inhaltlich gleich auszugestalten. 

Fazit 
Der Beschluss des BFH macht deutlich, 
dass die Abwälzbarkeit von Verbrauch-
steuern tatsächlich nicht in jedem Falle 
möglich sein kann. Unternehmern 
bleibt daher nur, diesen Umstand in der 
allgemeinen Preiskalkulation zu berück-
sichtigen. 

AUßENWIRTSCHAFTSRECHT 

Aktuelles zur Exportkontrolle 

Das Embargo der USA gegen Kuba, 
welches bereits seit dem Jahr 1963 
besteht, wurde gelockert. Die Locke-
rungen seitens der U.S.-Regierung be-
treffen vor allem das Reise- sowie das 
Handelsverbot.  

Veröffentlicht wurden zwei Allgemein-
genehmigungen für den Handel mit 
Kuba sowie Erleichterungen bei Finan-
zierungen von Kuba-Geschäften. Auch 
eine Allgemeingenehmigung für 12  
Arten von Kuba-Reisen ist in Kraft ge-
treten. Durch den vom Department of 
the Treasury am 5. Mai 2015 veröffent-
lichten Fragenkatalog zum Kuba-Embar-
go geht deutlich hervor, dass das Em-
bargo grundsätzlich weiterhin gilt und 
die OFAC (Office of Foreign Assets 
Control) die geltenden Verbote durch-

setzt. Die Verhandlungen über das Em-
bargo gegenüber Kuba gehen weiter.  

Daneben hat das U.S. Department of 
the Treasury die Allgemeine Genehmi-
gung Nr. 9 zum Export und Reexport 
von bestimmten Dienstleistungen und 
Software sowie die Bereitstellung be-
stimmter Internetservices im Zusam-
menhang mit internetbasierter Kom-
munikation in die Krim erlaubt. Gemeint 
ist hier der Austausch von persönlicher 
Kommunikation über das Internet, wie 
zum Beispiel Instant Messaging, Chats 
und E-Mails, soziale Vernetzung, Aus-
tausch von Fotos und Videos, Surfen 
im Internet sowie Blogging.  

Das durch die Europäische Union ver-
hängte Russland-Embargo wurde mit 
Beschluss vom 22. Juni 2015 bis Ende 
Januar 2016 „wegen Russlands desta-
bilisierender Rolle in der Ostukraine“ 
verlängert. Russland bereitet seiner-
seits die Verlängerung des Embargos 
für EU-Agrarprodukte vor.  

VERANSTALTUNGEN 

Zum Schluss möchten wir Sie gerne 
noch auf folgende themenbezogene 
Veranstaltungen hinweisen: 

Save-the-Date: Customs & 
Trade Breakfast 2015  

KPMG-Veranstaltungsreihe zu aktuellen 
zoll-, außenwirtschafts- und verbrauch-
steuerrechtlichen Themen:  

 18. November 2015 in Hamburg 

 24. November 2015 in Stuttgart 

 25. November 2015 in Frankfurt 

 26. November 2015 in München 

 2. Dezember 2015 in Düsseldorf 

 15. Dezember 2015 in Köln 

Weitere Informationen zur Agenda so-
wie zu den Anmeldemöglichkeiten er-
halten Sie in der nächsten Ausgabe un-
seres Customs & Trade Newsletters, 
welche im Oktober 2015 erscheinen 
wird. 
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